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RS OLG Wien 1996/03/20 3R155/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1996

Rechtssatz

In einem Zivilprozeß gegen eine GesmbH auf Rückzahlung der ihr geleisteten stillen Einlage, in welchem das

außerordentliche Kündigungsrecht auf ein deliktisches Verhalten eines Gesellschafters der GesmbH gestützt wird,

bilden die Kosten der Privatbeteiligung der Kläger im Strafverfahren gegen den Gesellschafter deshalb keine

ersatzfähigen vorprozessualen Kosten im Sinne des § 41 ZPO, da der im Strafverfahren verfolgte deliktische

Schadenersatzanspruch des Geschädigten mit dem vertraglichen Rückzahlungsanspruch gegen die GesmbH nicht

identisch ist.

Entscheidungstexte

3 R 155/95

Entscheidungstext OLG Wien 20.03.1996 3 R 155/95

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/41
https://www.jusline.at/entscheidung/324975
https://www.jusline.at/entscheidung/324975
http://www.ogh.gv.at
file:///

	RS OLG Wien 1996/03/20 3R155/95
	JUSLINE Entscheidung


